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P~IDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

~f~~q 
Betriffi-"~~TZEN~~C~f 
zr, ... ....._ .. ----_.. ..__ .. _ ·C:.e/ 9 __ _ 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

Datum: 2 O. SEP.1988 

t Verteilt 1~(Lj/ (JA ,-- ~----.- ~' .. 

Wien, am 16.9.1988 

Unser Zeichen: 
S-888/Sch 

Durchwahl: 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Fami­
lienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die bei­

liegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Familienlastenausgleichs­

gesetz 1967 geändert wird, mit der Bitte um Kenntnisnahme 

zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

25 Beilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium ftir Um\:~lt, 
Jugend lmd Familie 

10.ahlerstr aße 6 
1015 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben Vonl: 
23 0102/1-11/3/88 25.7.1988 

1\18CHRIFI 

Wien, am 15.9.1988 

Unser Zeichen: 
S-888/Sch 

Durchwahl: 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Fanti.­
lienlastenausgleichsgesetz 1967 ge~ndert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reiclls beehrt sich, ~um vorgelegten Entwurf einer Novelle 

zum Familienlastenausgleichsgesetz 1967 wie folgt Stellung 

zu nehmen: 

Die vo,cgesehene Erhöhung des Grenzbetrages der monatlichen 

eigenen Eink~nfte des Kindes von 2.500,- Sauf 3.500,- S 

wLrd begrüßt. Zugestimmt wird auch der Aufhebung der Be-

f ristung der Best L,J:nung tiber die Gewährung der Familien­

beihtlfe für großjährige Kinder, die das 21. Lebensjahr 

nOC~llendeL haben und beim Arbeitsamt als arbeitslos 

vocgemerkt sind. 

Im .§.~_~bs..:.~ des vorliegenden Gesetzentwurfes U\rtikel I 

Z. 15) ist die Familienbeihilfe nicht mehr als nicht zur 

Beitragsgrundlage geh~rend angef~hrt, im Gegensatz zur gel­

tenden Fassung des § 41 Abs. 4 lit. d. Eine ausdrückliche 

Anf~hrung der Familienbeihilfe als nicht zur Beitragsgrund­

laqe getlörend erscheint jedoch weiterhin als notwendig, weil 
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trotz der geändert:en Fassung des Einkorrunensteuergesetzes 

1988 in dessen § 25 nicht von vornherein sichergestellt 

ist, daß die Familienbeihilfen von der Beitragspflicht aus­

genonunen sind. 

Zusätzlich zum Inhalt d.::s Entwurfes beantragt die Präsiden­

tenkonferenz im Sinn fr~herer Stellungnahmen, die Mehrbe­

!~stun9.~~!!.?erreicher Familien durch eine entsprechende 

Erhöhung der Familienbeihilfen im Sinne einer Staffelung 

der Beihilfensätze ~e nach Kinderanzah1 zu mindern. Noch - --------
im Vorjahr hatte das 1v1inisterium einen Gesetzentwurf zur 

Beratung vorgelegt, der eine Beihilfenerhöhung ab 1988 um 

je 100,- S pro Kind und Monat ab dem dritten Kind und eine 

Sonderzahlnng von 500,- S im Dezember 1987 vorsah und durch­

aus finanzierbar gewesen wäre. Leider fand dieser - dem 

Koalitions~bereinkommen betreffend soziale Staffelung der 

r'amilienbeihilfe eatsprechende - Gesetzentwurf keine Ver­

wirklichung. Vielmehr wurden mit dem Bundesgesetz vom 

24.11.1987, EGB1.Nr. 604/1987, Leistungskürzungen im Fami­

lienlastenausgleich und Abzweigungen von Familienbeihilfen­

geldern f~r allgemeine Bundesaufgaben (Mitfinanzierung der 

Pensionsversicherung und der Bundesbahnen) durchgeführt. 

Mißachtet wurde dabei, daß es sich bei den Mitteln des Fa­

milienlastenausgleichsfonds nicht um allgemeine Budgetmit­

tel, sondern um gesetzlich gebundene Gelder handelt, insbe­

sondere Arbeitgeberbeitrige auf Basis der Lohn- und Ge-

ha,l tssumrne fi.ir Dienstnehmer. Die Präsidentenkonferenz 

beantragt deshalb eine Erh~hung der Familienbeihilfe f~r 

das dritte und jedes folgende Kind um mindestens 150,- S je 

Kind und Monat. 

E~ner allfälligen neuerlichen Abzweigung von Mitteln des 

E'a.milienlastenausgleichsfonds zur Finanzierung allgemeiner 

Staatsaufgaben tritt die Pr~sidentenkonferenz vorsorglich 

entschieden entgegen. 
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~'Jeiter urgiert die Präsidentenkonferenz mehr Eins,e.arungen 

bei den aus dem Farnilienfonds zulasten der Beihilfen fi­

nanzierten Gratisschulbüchern und verweist auf den in die­

ser Richtung konzipierten, zu Beginn dieses Jahres vorn do. 

Bundesministerium versendeten Gesetzentwurf (GZ 28.0102/1-

II/8/88). Die Präsidentenkonferenz hatte diesen inzwischen 

leider verschollenen Entwurf begr~ßt und konkrete Vorschl~­

ge betreffend Weiterverwendung von noch brauchbaren Schul­

büchero gemacht. 

Schließlich wird der damals ebenfalls zwecks sparsamer Ver­

wendung der knappen Familiengelder gemachte Vorschlag 

erneuert, die Schülerfreifahrtsaktion dahingehend abzuän­

dern, daß in Ballungszentren Freifahrten dann nicht mehr 

finanziert werden sollten, wenn die Wegstrecke Wohnung -

Schule etwa nur zwei Straßenbahnstationen beträgt. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Dec Präsident: Der Generalsekretär: 
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